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§ 23 Sbg. NPG § 23
 Sbg. NPG - Salzburger Nationalparkgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2025

(1) Zur Unterstützung der Nationalparkbehörde bei der Vollziehung dieses Gesetzes können Naturschutzwacheorgane

(§ 56 NSchG) mit Hauptwohnsitz in den politischen Bezirken Zell am See, St Johann im Pongau oder Tamsweg

beigezogen werden.

(2) Naturschutzwacheorgane sind unbeschadet der nach sonstigen Vorschriften (zB dem Verwaltungsstrafgesetz 1991)

zustehenden weiteren Befugnisse innerhalb ihres Dienstbereiches befugt:

1. Personen, die auf frischer Tat betreten werden oder sonst im dringenden Verdacht stehen, eine in ihren

Aufgabenbereich fallende Verwaltungsübertretung begangen zu haben, anzuhalten, auf deren Identität zu

überprüfen und zum Sachverhalt zu befragen;

2. Personen, die auf frischer Tat bei einer solchen strafbaren Handlung betreten werden, in den Fällen und unter

Beachtung der §§ 35 und 36 VStG festzunehmen und, falls sich die Person der Festnahme durch Flucht entzieht, sie

auch über ihren Dienstbereich hinaus zu verfolgen und außerhalb desselben festzunehmen oder unter den

Voraussetzungen des § 37a VStG eine vorläu@ge Sicherheit einzuheben bzw verwertbare Sachen als vorläu@ge

Sicherheit zu beschlagnahmen.

Naturschutzwacheorgane sind verpAichtet, ihre Überwachungstätigkeit so zu gestalten, dass mit ihr nur möglichst

geringe Beeinträchtigungen verbunden sind. Eine Befugnis zum Führen und zum Gebrauch von Waffen besteht nicht.
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